
IV. Nachtragssatzung 
 

zur Satzung der Gemeinde Heringsdorf 
über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in den Gemeindeteilen 

Heringsdorf, Fargemiel, Süssau, Augustenhof, Gut Görtz, Gut Siggen, Klötzin und Rellin 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 10 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, in der zur Zeit gültigen 

Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.02.2006 

folgende IV. Nachtragssatzung erlassen: 

 
 

Artikel 1 
 

§ 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

Der Abgabesatz für eine Vorteilseinheit beträgt 47,00 €. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese IV. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2006 in Kraft. 

 
 
23758 Oldenburg i.H., den 20.02.2006 
 
                                                                                             Gemeinde Heringsdorf 
     (L.S.)    gez. Heino 
                                                                                                   (Bürgermeister) 
 
 


	Artikel 1 
	Artikel 2 

